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Gesetzliche Grundlagen der 

Pensionszusage 

im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge 

in Auszügen  

        
BETRIEBSPENSIONSGESETZ (BPG)    

Geltungsbereich

  

§ 1. BPG  

(1) Dieses Bundesgesetz regelt die Sicherung von Leistungen und Anwartschaften aus Zusagen zur 
die gesetzliche Pensionsversicherung ergänzenden Alters-, Invaliditäts- und 
Hinterbliebenenversorgung (Leistungszusagen), die dem Arbeitnehmer im Rahmen eines 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber gemacht werden. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt auch für Zusagen gemäß Abschnitt 2 an Mitglieder von 
Vertretungsorganen juristischer Personen des Privatrechts, sofern  

1. sie aus dieser Tätigkeit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 EStG 1988) beziehen 
und  

2. der Arbeitgeber Träger einer betrieblichen Pensionskasse ist oder zugunsten seiner 
Arbeitnehmer einer überbetrieblichen Pensionskasse beigetreten ist. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Leistungszusagen und Leistungen  
1. im Rahmen von Arbeitsverhältnissen der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, im Sinne des 

Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287;  
2. auf Grund der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298;  
3. die vom Arbeitgeber unmittelbar zu erfüllen, jederzeit ohne Angabe von Gründen widerruflich 

sind und keinen Rechtsanspruch auf Leistungen vorsehen.   

Arten der Leistungszusagen

  

§ 2. BPG  
Leistungszusagen im Sinne des § 1 Abs. 1 sind Verpflichtungen des Arbeitgebers aus einseitigen 
Erklärungen, Einzelvereinbarungen oder aus Normen der kollektiven Rechtsgestaltung,  
1. Beiträge an eine Pensionskasse oder an eine Einrichtung im Sinne des § 5 Z 4 
Pensionskassengesetz (PKG), BGBl. Nr. 281/1990, zugunsten des Arbeitnehmers und seiner 
Hinterbliebenen zu zahlen; Prämien für eine betriebliche Kollektivversicherung an ein zum Betrieb der 
Lebensversicherung im Inland berechtigtes Versicherungsunternehmen (§ 18f 
Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 569/1978) zugunsten des Arbeitnehmers und seiner 
Hinterbliebenen zu zahlen; Pensionskassenzusagen oder betriebliche Kollektivversicherungen haben 
jedenfalls eine Altersversorgung und Hinterbliebenenversorgung zu enthalten; Alterspensionen sind 
lebenslang, Hinterbliebenenpensionen entsprechend der im Pensionskassenvertrag oder 
Versicherungsvertrag festgelegten Dauer zu leisten; 
2. Leistungen dem Arbeitnehmer und seinen Hinterbliebenen unmittelbar zu erbringen (direkte 
Leistungszusage);  
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3. Prämien für eine zugunsten des Arbeitnehmers und seiner Hinterbliebenen abgeschlossenen 
Lebensversicherung zu zahlen.  

Direkte Leistungszusage 

  
Unverfallbarkeit  

§ 7. BPG 
(1) Mangels einer für den Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung wird bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die aus einer direkten Leistungszusage erworbene Anwartschaft für die Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung unverfallbar, wenn  
1. das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung seitens des Arbeitnehmers, durch Entlassung aus 
Verschulden des Arbeitnehmers oder unbegründeten vorzeitigen Austritt endet,  
2. seit Erteilung der Leistungszusage fünf Jahre vergangen sind, und  
3. sofern eine fünf Jahre übersteigende Wartezeit zulässig vereinbart wurde, diese abgelaufen ist.  
(3) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitnehmer  
1. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die Pensionskasse, in 
eine betriebliche Kollektivversicherung oder in eine Gruppenrentenversicherung eines neuen 
Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung ohne Rückkaufsrecht verlangen; ist der Arbeitnehmer 
noch Anwartschaftsberechtigter in der Pensionskasse, betrieblichen Kollektivversicherung oder 
Gruppenrentenversicherung eines früheren Arbeitgebers, kann er die Übertragung des 
Unverfallbarkeitsbetrages in diese Pensionskasse, betriebliche Kollektivversicherung oder 
Gruppenrentenversicherung verlangen; 
2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die direkte 
Leistungszusage eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung 
der Pensionsansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis stattfindet;  
3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in eine ausländische 
Altersversorgungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins 
Ausland verlegt; 
4. die Erfüllung der Leistungszusage im Leistungsfall verlangen, wobei der Unverfallbarkeitsbetrag 
(gemäß Abs. 2a und 2b) in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Rechnungszinsfuß 6%) 
umzuwandeln ist; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte einen Anspruch aus der 
beitragsfrei gestellten Anwartschaft, wobei eine allfällig vertraglich vereinbarte Valorisierung erst ab 
Eintritt des Leistungsfalles erfolgt.   

Wertpapierdeckung und Insolvenz  

§ 11. BPG 
(1) Sofern für direkte Leistungszusagen Pensionsrückstellungen nach § 211 Abs. 2 
Handelsgesetzbuch, dRGBl. Nr. 219/1897, zu bilden sind, sind diese in dem sich nach den 
Vorschriften des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 1988 unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 4 
EStG 1988 ergebenden Ausmaß mit Wertpapieren zu decken. Die Wertpapiere bilden im Konkurs des 
Arbeitgebers eine zur Konkursmasse gehörende Sondermasse (§ 48 Abs. 1 der Konkursordnung) für 
die Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten aus einer direkten Leistungszusage. Die 
Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind im Ausgleichsverfahren insoweit 
bevorrechtete Forderungen (§ 23 Abs. 1 der Ausgleichsordnung), als sie durch nach Satz 1 
vorgeschriebene Wertpapiere zu decken oder soweit darüber hinaus Wertpapiere für diese Zwecke 
tatsächlich vorhanden sind. 
(2) Die Wertpapierdeckung darf nur zur Befriedigung der Ansprüche der Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten aus der direkten Leistungszusage vermindert werden, wobei das in Abs. 1 
geforderte Ausmaß nicht unterschritten werden darf. Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind außer 
zur Befriedigung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Exekution 
entzogen. 
(3) Im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers gebührt der Erlös aus der Veräußerung der Wertpapiere 
insoweit dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds, als die Ansprüche gegen den Arbeitgeber gemäß § 11 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
übergehen. Der übrige Verkaufserlös steht den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, insoweit 
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ihre Ansprüche nicht nach § 11 IESG auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds übergehen, entsprechend 
der Höhe ihrer Unverfallbarkeitsbeträge oder Leistungsansprüche zu.  
(4) Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind bei einer inländischen Bank, die zum Betrieb des 
Depotgeschäftes berechtigt ist (§ 1 Abs. 1 Z 5 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993), zu verwahren.    

EINKOMMENSTEUERGESETZ (EStG)   

Vorsorge für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder

  

§ 14. EStG  (BGBl.Nr. 400/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007)  
(6) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, können für schriftliche, 
rechtsverbindliche und unwiderrufliche Pensionszusagen und für direkte Leistungszusagen im Sinne 
des Betriebspensionsgesetzes in Rentenform Pensionsrückstellungen bilden. Für die Bildung gilt 
folgendes: 
1. Die Pensionsrückstellung ist nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu 
bilden. 
2. Die Pensionsrückstellung ist erstmals im Wirtschaftsjahr der Pensionszusage zu bilden, wobei 
Veränderungen der Pensionszusage wie neue Zusagen zu behandeln sind. Als neue Zusagen gelten 
auch Änderungen der Pensionsbemessungsgrundlage und Indexanpassungen von Pensionszusagen. 
3. Der Rückstellung ist im jeweiligen Wirtschaftsjahr soviel zuzuführen, als bei Verteilung des 
Gesamtaufwandes auf die Zeit zwischen Pensionszusage und dem vorgesehenen Zeitpunkt der 
Beendigung der aktiven Arbeits- oder Werkleistung auf das einzelne Wirtschaftsjahr entfällt. 
4. Soweit durch ordnungsmäßige Zuweisungen an die Pensionsrückstellung das zulässige Ausmaß 
der Rückstellung nicht erreicht wird, ist in dem Wirtschaftsjahr, in dem der Pensionsfall eintritt, eine 
erhöhte Zuweisung vorzunehmen. 
5. Die zugesagte Pension darf 80% des letzten laufenden Aktivbezugs nicht übersteigen. Auf diese 
Obergrenze sind zugesagte Leistungen aus Pensionskassen anzurechnen, soweit die Leistungen 
nicht vom Leistungsberechtigten getragen werden. 
6. Der Bildung der Pensionsrückstellung ist ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde zu legen. 
7. (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 155/2006) 
(7) Für die Pensionsrückstellung besteht folgendes Deckungserfordernis: 
1. Am Schluss jedes Wirtschaftsjahres müssen Wertpapiere (Z 4) im Nennbetrag von mindestens 50% 
des am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres in der Bilanz ausgewiesenen 
Rückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Auf das Deckungserfordernis können 
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen, die in der gesonderten Abteilung des Deckungsstocks 
für die Lebensversicherung im Sinne des § 20 Abs. 2 Z 1 in Verbindung mit § 78 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes geführt werden, in Höhe des versicherungsmathematischen 
Deckungskapitals angerechnet werden. Dies gilt auch für vergleichbare Ansprüche aus 
Rückdeckungsversicherungen gegenüber Versicherern, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind. Ist der Rückkaufswert höher als 
das versicherungsmathematische Deckungskapital, kann der Rückkaufswert angerechnet werden. 
Soweit Wertpapiere oder Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen nicht ausschließlich der 
Besicherung von Pensionsanwartschaften oder Pensionsansprüchen dienen, erfüllen sie nicht das 
Deckungserfordernis. 
2. Beträgt die Wertpapierdeckung nach Z 1 im Wirtschaftsjahr auch nur vorübergehend weniger als 
50% der maßgebenden Rückstellung, ist der Gewinn um 30% der Wertpapierunterdeckung zu 
erhöhen. Die Fortführung der Rückstellung wird durch die Gewinnerhöhung nicht berührt. 
3. Z 2 gilt nicht - für jenen Teil des Rückstellungsbetrages, der infolge des Absinkens der 
Pensionsansprüche am Schluss des Wirtschaftsjahres nicht mehr ausgewiesen ist, und - für die 
Tilgung von Wertpapieren, wenn die getilgten Wertpapiere innerhalb von zwei Monaten nach 
Einlösung ersetzt werden. 
4. Als Wertpapiere gelten: 
a) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibungen inländischer Schuldner, für die die Prospektpflicht 
gemäß § 2 des Kapitalmarktgesetzes, BGBl. Nr. 625/1991, gilt, oder vergleichbare auf Inhaber 
lautende Schuldverschreibungen von Schuldnern, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
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Europäischen Union oder Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind, ausgenommen 
Schuldverschreibungen, deren Ausgabewert niedriger ist als 90% des Nennbetrages. 
b) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibungen inländischer Schuldner, für die die Prospektpflicht nur 
wegen § 3 des Kapitalmarktgesetzes, BGBl. Nr. 625/1991, nicht gilt, oder vergleichbare auf Inhaber 
lautende Schuldverschreibungen von Schuldnern, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind, ausgenommen 
Schuldverschreibungen, deren Ausgabewert niedriger ist als 90% des Nennbetrages. 
c) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibungen inländischer Schuldner oder von Schuldnern, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des europäischen Wirtschaftsraumes 
ansässig sind, die vor In-Kraft-Treten des Kapitalmarktgesetzes ausgegeben worden sind, 
ausgenommen Schuldverschreibungen, bei denen der Nominalwert der Gesamtemission 600 000 S 
nicht überschritten hat und Schuldverschreibungen, deren Ausgabewert niedriger war als 90% des 
Nennbetrages. 
d) Forderungen aus Schuldscheindarlehen an die Republik Österreich und an jeden anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes. 
e) Anteilscheine an Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes 1993 sowie von in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
errichteten Kapitalanlagefonds im Sinne des § 42 des Investmentfondsgesetzes 1993 und des Art. 1 
Abs. 2 zweiter Teilstrich der Richtlinie 85/611/EWG, welche ein Risikomanagementverfahren im Sinne 
des Art. 21 der Richtlinie 85/611/EWG einsetzen. Diese Kapitalanlagefonds - dürfen nach den 
Fondsbestimmungen ausschließlich in Wertpapiere der in lit. a bis d genannten Art veranlagen, wobei 
Derivate im Sinne des § 21 des Investmentfondsgesetzes nur zur Absicherung erworben werden 
dürfen, oder - müssen über Fondsbestimmungen verfügen, welche § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, § 25 Abs. 2 
bis 4 und § 25 Abs. 6 bis 8 des Pensionskassengesetzes entsprechen. Wertpapierleihgeschäfte 
gemäß § 4 Abs. 8 des Investmentfondsgesetzes 1993 sind zulässig. An die Stelle des Nennwertes tritt 
der Erstausgabepreis. 
f) Anteilscheine an Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes sowie von 
ausländischen offenen Immobilienfonds im Sinne des § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, welche nach Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung eine Veranlagung nach 
den Vorschriften der §§ 21 bis 33 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes vornehmen. An die Stelle 
des Nennwertes tritt der Erstausgabepreis.   

Sonstige Bezüge

  

§ 67. EStG 

(1) Erhält der Arbeitnehmer neben dem laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeitgeber sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge (zum Beispiel 13. und 14. Monatsbezug, Belohnungen), so beträgt 
die Lohnsteuer, soweit die sonstigen Bezüge innerhalb eines Kalenderjahres 620 Euro übersteigen, 
6%. Die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit dem festen Steuersatz unterbleibt, wenn das 
Jahressechstel gemäß Abs. 2 höchstens 2.000 Euro beträgt. Der Freibetrag von 620 Euro und die 
Freigrenze von 2.000 Euro sind bei Bezügen gemäß Abs. 3 bis 8 und Abs. 10 nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) Soweit die sonstigen, insbesondere einmaligen Bezüge (Abs. 1) vor Abzug der in Abs. 12 
genannten Beiträge innerhalb eines Kalenderjahres ein Sechstel der bereits zugeflossenen, auf das 
Kalenderjahr umgerechneten laufenden Bezüge übersteigen, sind sie dem laufenden Bezug des 
Lohnzahlungszeitraumes zuzurechnen, in dem sie ausgezahlt werden. Bei der Berechnung des 
Sechstels ist derjenige laufende Bezug, der zusammen mit dem sonstigen Bezug ausgezahlt wird, 
bereits zu berücksichtigen. Wird ein sonstiger Bezug in einem Kalenderjahr vor Fälligkeit des ersten 
laufenden Bezuges ausgezahlt, ist dieser erste laufende Bezug in seiner voraussichtlichen Höhe auf 
das Kalenderjahr umzurechnen. Steuerfreie laufende Bezüge gemäß § 3, ausgenommen laufende 
Einkünfte gemäß § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 15 lit. a, erhöhen nicht das Jahressechstel, steuerfreie 
sonstige Bezüge gemäß § 3, ausgenommen sonstige Einkünfte gemäß § 3 Abs. 1 Z 10 und 11, 
werden auf das Jahressechstel nicht angerechnet.  

(6) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses anfallen (wie zum 
Beispiel freiwillige Abfertigungen und Abfindungen, ausgenommen von MV-Kassen ausbezahlte 
Abfertigungen), sind mit dem Steuersatz des Abs. 1 zu versteuern, soweit sie insgesamt ein Viertel 
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der laufenden Bezüge der letzten zwölf Monate nicht übersteigen; Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Über 
das Ausmaß des ersten Satzes hinaus sind freiwillige Abfertigungen bei einer nachgewiesenen 

Dienstzeit von                  bis zur Höhe von  

 3 Jahren ............. 2/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

 5 Jahren ............. 3/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

10 Jahren ............. 4/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

15 Jahren ............. 6/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

20 Jahren ............. 9/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

25 Jahren ............. 12/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 

mit dem Steuersatz des Abs. 1 zu versteuern; Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Während dieser Dienstzeit 
bereits erhaltene Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 oder gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes 
sowie bestehende Ansprüche auf Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 kürzen das steuerlich 
begünstigte Ausmaß. Den Nachweis über die zu berücksichtigende Dienstzeit sowie darüber, ob und 
in welcher Höhe Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 oder dieses Absatzes bereits früher ausgezahlt 
worden sind, hat der Arbeitnehmer zu erbringen; bis zu welchem Zeitpunkt zurück die 
Dienstverhältnisse nachgewiesen werden, bleibt dem Arbeitnehmer überlassen. Der Nachweis ist vom 
Arbeitgeber zum Lohnkonto (§ 76) zu nehmen. Soweit die Grenzen des ersten und zweiten Satzes 
überschritten werden, sind solche sonstigen Bezüge wie ein laufender Bezug im Zeitpunkt des 
Zufließens nach dem Lohnsteuertarif des jeweiligen Kalendermonats der Besteuerung zu unterziehen. 
Die vorstehenden Bestimmungen zu freiwilligen Abfertigungen gelten nur für jene Zeiträume, für die 
keine Anwartschaften gegenüber einer MV-Kasse bestehen.   

EINKOMMENSTEUERRICHTLINIE 2000 

Rz 3400 
Die Übertragung von Pensionsverpflichtungen an Pensionskassen ist im § 124 EStG 1988 geregelt. § 
26 Z 7 lit. c EStG 1988 ist analog anzuwenden, wenn Ansprüche von Nichtarbeitnehmern (zB 
Gesellschafter-Geschäftsführer iSd § 22 EStG 1988) an Pensionskassen oder betriebliche 
Kollektivversicherungen übertragen werden (keine Steuerpflicht bei Übertragung der Ansprüche im 
Hinblick auf die Steuerpflicht der späteren Leistung aus der Pensionskasse oder betriebliche 
Kollektivversicherung).  

PENSIONSKASSENGESETZ  

Allgemeine Bestimmungen

  

§ 1.PKG 

(1) Eine Pensionskasse ist ein Unternehmen, das nach diesem Bundesgesetz berechtigt ist, 
Pensionskassengeschäfte zu betreiben. 

(2) Pensionskassengeschäfte bestehen in der rechtsverbindlichen Zusage von Pensionen an 
Anwartschaftsberechtigte und in der Erbringung von Pensionen an Leistungsberechtigte und 
Hinterbliebene sowie in der damit verbundenen Hereinnahme und Veranlagung von 
Pensionskassenbeiträgen (§ 16). Jede Pensionskasse hat Zusagen auf Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung zu gewähren; zusätzlich können Zusagen auf Invaliditätsversorgung 
gewährt werden. Alterspensionen sind lebenslang, Invaliditätspensionen auf die Dauer der Invalidität 
und Hinterbliebenenpensionen entsprechend dem Pensionskassenvertrag zu leisten. Die von einer 
Pensionskasse auszuzahlenden Pensionen dürfen nur dann abgefunden werden, wenn  

1. bei Eintritt des Leistungsfalles der Barwert des Auszahlungsbetrages 9 300 Euro nicht 
übersteigt oder  

2. sich eine Person, die einen Anspruch im Sinne dieses Bundesgesetzes auf eine 
Hinterbliebenenpension hat, wiederverehelicht hat. Die Betragsgrenze der Z 1 gilt in diesem 
Falle nicht. 
(2a) Der in Abs. 2 genannte Abfindungsgrenzbetrag von 9 300 Euro vermindert oder erhöht 
sich jeweils dann in Schritten zu 300 Euro, wenn seine Veränderung auf Grund Valorisierung 
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mit dem entsprechend dem von der Bundesanstalt "Statistik Österreich" für den Monat Juli 
eines Kalenderjahres verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 oder des an seine Stelle 
tretenden Indexes gegenüber dem für den Monat Jänner 2002 verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 1996 den Betrag von 300 Euro übersteigt oder unterschreitet. Der neue 
Abfindungsgrenzbetrag gilt ab 1. Jänner des auf die Anpassung folgenden Kalenderjahres. Die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat den neuen Abfindungsgrenzbetrag sowie den 
Zeitpunkt, ab dem dieser wirksam wird, im Amtsblatt der Österreichischen Finanzverwaltung 
kundzumachen.   

ALLGEMEINES SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ  

Entgelt

  

§ 49.ASVG  

(1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte 
Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf 
Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienstgeber oder von einem Dritten erhält. 

(2) Sonderzahlungen, das sind Bezüge im Sinne des Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den 
Beitragszeiträumen gewährt werden, wie zum Beispiel ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld, sind als Entgelt nur nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 54 und der sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in denen die 
Sonderzahlungen ausdrücklich erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 
18. b) Beiträge, die der Dienstgeber für seine Dienstnehmer im Sinne des § 2 Z 1 des 

Betriebspensionsgesetzes oder im Sinne der §§ 6 und 7 BMVG oder vergleichbarer 
österreichischer Rechtsvorschriften leistet, soweit sie nach § 4 Abs. 4 Z 2 lit. a bzw. § 26 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht der Einkommen(Lohn)steuerpflicht unterliegen;    


